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§46

(1) In bergbaulichen Betrieben beschäftigte Werktätige er-
■ halten zum Krankengeld in Höhe von 50 % des täglichen bei
tragspflichtigen Durchschnittsverdienstes Zuschläge in Höhe 
von 4 % dieses Durchschnittsverdienstes für den Ehegatten 
und jedes Kind. Das Krankengeld einschließlich der Zuschläge 
darf 90% des täglichen Nettodurchschnittsverdienstes nicht 
überschreiten.

(2) Besteht anstelle des Krankengeldes gemäß Abs. 1 wegen 
stationärer Behandlung Anspruch auf Hausgeld, wird bei zwei 
oder mehr Angehörigen, für die nach Abs. 1 ein Anspruch 
auf Zuschlag zum Krankengeld bestehen würde, für den 
zweiten und dritten Angehörigen ein Zuschlag. von je 5 % 
des täglichen beitragspflichtigen Durchschnittsverdienstes zum 
Hausgeld gewährt.

(3) Haben Werktätige Anspruch auf ein vom täglichen 
Nettodurchschnittsverdienst abgeleitetes Krankengeld bzw. 
Hausgeld, sind an dessen Stelle die Leistungen gemäß den 
Absätzen 1 oder 2 zu zahlen, wenn sie die höheren sind.

§47

Weibliche Familienangehörige der in bergbaulichen Betrie
ben beschäftigten Werktätigen erhalten, wenn sie keinen An
spruch auf Schwangerschafts- und Wochengeld haben, bei der 
Geburt eines Kindes eine Beihilfe in Höhe von 65 M. Dieser 
Betrag erhöht sich bei der Geburt des dritten Kindes auf 
90 M, bei der Geburt des vierten und jedes weiteren Kindes 
auf 100 M.

§48

Beim Tod eines in einem bergbaulichen Betrieb .beschäftig
ten Werktätigen oder dessen Ehegatten wird Bestattungsbei- 

/ hilfe nach Anlage 2 gezahlt. Tritt der Tod als Folge eines Ar
beitsunfalls oder einer Berufskrankheit ein, wird die Bestat-

■ tungsbeihilfe mindestens in Höhe von 400 M gezahlt.

Berechnung und Zahlung der Geldleistungen

§49
ä'

Die- Geldleistungen werden für. Arbeitstage berechnet und 
gezählt, soweit in dieser Verordnung nichtsTanderes bestimmt 
ist. Die Arbeitstage ergeben sich aus der gesetzlichen 5-Tage- 
Arbeitswoche bzw. bei Lehrern und Lehrkräften aus der 
6-Tage-Unterrichtswoche. Gesetzliche Feiertage, die auf einen 
Arbeitstag fallen, gelten bei der Berechnung und Zahlung der 
Geldleistungen als Arbeitstage. Besonderheiten der "Berech- 
nung werden in einer Durchführungsbestimmung geregelt.

Berechnung des beitragspflichtigen 
Durchschnittsverdienstes

K'~'

(1) Der tägliche beitragspflichtige Durchschnittsverdienst ist 
nach dem im vorangegangenen Kalenderjahr erzielten bei
tragspflichtigen Verdienst zu berechnen, soweit sich nicht aus 
den §§ 51 und 52 etwas anderes ergibt.

(2) Der Berechnung des täglichen beitragspflichtigen Durch
schnittsverdienstes sind die Lohn- und Ausgleichszahlungen 
zugrunde zu legen, für die nach den Rechtsvorschriften Bei
träge zu entrichten sind.

§51

(1) Hat der Werktätige im vorangegangenen oder im lau
fenden Kalenderjahr seine Tätigkeit im Betrieb aufgenom
men, ist der beitragspflichtige Durchschnittsverdienst nach 
dem abgerechneten beitragspflichtigen Verdienst zu berech
nen, der seit Bestehen des Arbeitsrechtsverhältnisses erzielt 
wurde. Beginnt die Leistungsgewährung nach Ablauf von

12 Monaten seit Aufnahme des Arbeitsrechtsverhältnisses, gilt 
der in den . ersten 12 Monaten erzielte beitragspflichtige Ver
dienst als beitragspflichtiger Verdienst des vorangegangenen 
Kalender j ahres.

(2) Entsprechend den Grundsätzen des Äbs. 1 ist zu verfah
ren, wenn sich im vorangegangenen oder laufenden Kalender
jahr durch Änderung des Arbeitsvertrages die Lohn- oder 
Gehaltsgruppe oder die Dauer der Arbeitszeit (z. B. Umwand
lung einer Teilbeschäftigung in eine Vollbeschäftigung) ver
ändert hat bzw. Lohnveränderungen beschlossen wurden.

(3) Bei Gewährung, Veränderung oder Entzug von Lei
stungszuschlägen gemäß § 47 des Gesetzbuches der Arbeit so
wie Funktionszulagen und Leistungszulagen gemäß § 28 des 
Gesetzbuches der Arbeit ist der beitragspflichtige Durch
schnittsverdienst um die dadurch entstehende Differenz zu 
erhöhen bzw. zu verringern.

§52

(1) Treten während .des Bezuges von Geldleistungen Lohn
erhöhungen durch beschlossene Lohnveränderungen ein, ist 
der monatliche bzw. tägliche beitragspflichtige Durchschnitts
verdienst um die dadurch entstehende Differenz zu erhöhen.

(2) Beginnt der Bezug von Geldleistungen während des 
Lehrverhältnisses und wurde mit dem Lehrling bereits ein 
Arbeitsvertrag abgeschlossen, ist ab Beginn des vereinbarten 
Arbeitsrechtsverhältnisses der monatliche bzw. tägliche bei
tragspflichtige Durchschnittsverdienst auf der Grundlage des 
vereinbarten Arbeitsverdienstes neu zu berechnen, wenn die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Geldleistungen weiter
bestehen.

(3) Dauert der Bezug von Geldleistungen über den Jahres
wechsel hinaus an, ist der tägliche bzw. monatliche beitrags
pflichtige Durchschnittsverdienst nach dem beitragspflichtigen 
Verdienst des abgelaufenen Kalenderjahres neu zu berechnen. 
Ist dieser neu berechnete beitragspflichtige Durchschnittsver
dienst höher als der bis Jahresende zugrunde gelegte, ist ab 
Beginn des neuen Jahres der höhere beitragspflichtige Durch
schnittsverdienst zugrunde zu legen.

Berechnung des Nettodurchschnittsverdienstes

§53

(1) Der tägliche Nettodurchschnittsverdienst ist nach den 
Grundsätzen des § 50 Abs. 1 und der §§ 51 und 52 unter Be
achtung der nachfolgenden Absätze 2 und 3 zu berechnen.

(2) Die Festlegung des Nettoverdienstes erfolgt unter Zu
grundelegung der im Berechnungszeitraum erzielten Lohn- 
und Ausgleichszahlungen, die der Berechnung des Durch
schnittsverdienstes nach der Verordnung vom 21. Dezember 
1961 über die Berechnung des Durchschnittsverdienstes und 
über die Lohnzahlung (GBl. II Nr. 83 S. 551) und der dazu 
erlassenen Ersten Durchführungsbestimmung* zugrunde zu 
legen sind, zuzüglich der Entlohnung für Überstundenarbeit 
(ohne Zuschläge) und der Vergütung für Ärbeitsbereitschaft. 
Der Nettoverdienst ergibt sich durch Abzug der Lohnsteuer 
und des Beitrages des Werktätigen zur Sozialpflichtversiche
rung.

(3) Bei Veränderung der Lohnsteuerklasse im vorangegan
genen oder laufenden Kalenderjahr ist der Nettodurch
schnittsverdienst nach der letzten Lohnsteuerklasse vor Be
ginn des Bezuges von Geldleistungen umzurechnen. Das 
gleiche gilt bei Gewährung, Veränderung öder Entzug von 
Steuerermäßigungen und steuerfreien Beträgen sowie dann,

* Erste Durchführungsbestimmung vom 10. September 1962 zur Ver
ordnung über die Berechnung des Durchschnittsverdienstes und über 
die Lohnzahlung (GBl. II Nr. 71 S. 633) in der Fassung *der Dritten 
Durchführungsbestimmung vom 28. August 1967 (GBl. II Nr. 89 S. 664) 
und der Vierten Durchführungsbestimmung vom 11. Dezember 1968 
(GBl. II Nr. 131 S. 1049)


